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ZUSAMMENFASSUNG 
Studie für den Rechtsausschuss  

Nutzung von SLAPP-Klagen zur Einschüchterung von 
Journalisten, nichtstaatlichen Organisationen und der 

Zivilgesellschaft 
Die Europäische Menschenrechtskonvention sieht eine positive Verpflichtung vor, die Freiheit pluralistischer 
Medien zu wahren und günstige Rahmenbedingungen für die Beteiligung an der öffentlichen Debatte zu 
schaffen. Strategische Klagen gegen öffentliche Beteiligung (Strategic Lawsuits Against Public Participation – 
SLAPP), eine Form von Vergeltungsklagen, mit denen die Meinungsfreiheit in Angelegenheiten von 
öffentlichem Interesse unterdrückt werden soll, stellen eine erhebliche Bedrohung für die Erfüllung dieser 
Verpflichtung dar.  

SLAPP-Klagen schränken die Kontrolle bei Angelegenheiten von öffentlichem Interesse – sei es in 
wirtschaftlichen oder politischen Bereichen – ein und beeinträchtigen dadurch auch das Funktionieren des 
Binnenmarkts und die Rechtsstaatlichkeit in der Europäischen Union. Mehrere Länder außerhalb der 
Europäischen Union haben Rechtsvorschriften gegen SLAPP-Klagen verabschiedet, in der Europäischen Union 
hat dies jedoch noch kein Mitgliedstaat getan. Auch die Europäische Union selbst hat noch keine 
Rechtsvorschriften erlassen, die von einem Rückgriff auf SLAPP-Klagen abhalten würden. Daher besteht eine 
erhebliche Lücke in der Integrität der Rechtsordnung der Europäischen Union. 

Im Jahr 2021 stellte die Menschenrechtskommissarin des Europarates fest, dass SLAPP-Klagen zwar kein neues 
Phänomen seien, das Ausmaß des Problems jedoch zunehme und eine erhebliche Bedrohung für die 
Meinungsfreiheit darstelle. Daher bedarf es robuster legislativer Maßnahmen in der Europäischen Union, um 
die Welle an Klagen einzudämmen, mit denen die Beteiligung der Öffentlichkeit an Angelegenheiten von 
öffentlichem Interesse unterbunden werden soll.  

Während die in den Vereinigten Staaten, Kanada und Australien angenommenen Legislativmodelle 
aufschlussreich im Hinblick auf die übergreifende Struktur der Reform des EU-Rechts sind, würde die EU-
Gesetzgebung eine sorgfältige Formulierung maßgeschneiderter Definitionen und Analysemethoden 
erfordern. Dies sollte durch einen differenzierten Ansatz gekennzeichnet sein, der sich auf bewährte Verfahren 
aus Ländern außerhalb der Europäischen Union stützt, aber dennoch die einzigartigen Merkmale der 
Rechtsordnung der EU und der Rechtstraditionen ihrer Mitgliedstaaten anerkennt. 

Darüber hinaus müssen die legislativen Maßnahmen so formuliert sein, dass den nationalen Gerichten die 
Befugnis übertragen wird, das beabsichtigte Ergebnis einer zügigen Einstellung von Verfahren zu erreichen, 
ohne die legitimen Rechte potenzieller Kläger auf Zugang zu Gerichten zu beeinträchtigen. Die 
ordnungsgemäß ausgearbeiteten Rechtsvorschriften gegen SLAPP-Klagen geben Klägern die Möglichkeit, 
berechtigte Ansprüche vor Gericht geltend zu machen, und erfüllen somit die Anforderungen des Artikel 6 
EMRK. Derartige Rechtsvorschriften gegen SLAPP-Klagen würden keinesfalls den Parteien den Zugang zu 
Gerichten erschweren, sondern vielmehr in Übereinstimmung mit dem EU-Rechtsvorschriften und den 
internationalen Menschenrechtsinstrumenten jeden Missbrauch von Zivilverfahren verhindern, der Beklagte 
daran hindert, sich zu verteidigen. 



Zusammenfassung – Nutzung von SLAPP-Klagen zur Einschüchterung von Journalisten, nichtstaatlichen Organisationen 
und der Zivilgesellschaft 

 

   2 

Zusätzlich zur Annahme einer Richtlinie gegen SLAPP-Klagen wird empfohlen, die Brüssel-Ia-Verordnung über 
die gerichtliche Zuständigkeit, die Anerkennung und die Vollstreckung von Entscheidungen neu zu fassen, um 
eine spezifische Regelung für Verleumdungsklagen zu erlassen und dadurch die Zuständigkeit für 
Verleumdungsklagen von gewöhnlichen Delikten zu unterscheiden. Dadurch ließen sich Möglichkeiten zur 
Wahl des günstigsten Gerichtsstands (sogenanntes „Forum Shopping“), die sich aus der derzeit geltenden 
Verordnung ergeben, einschränken. Zu diesem Zweck wird empfohlen, den Gerichtsstand am Ort des 
Wohnsitzes des Beklagten festzulegen, sofern die Parteien nichts anderes vereinbaren. So könnten Parteien, 
die im öffentlichen Interessen agieren, voraussehen, wo sie sich verteidigen müssen, was den Kernwerten der 
Brüssel-Ia-Verordnung entspräche, nämlich Vorhersehbarkeit und Einschränkung des „Forum Shopping“.  

Eine größere Vorhersehbarkeit der Ergebnisse von Verfahren, die eine Rechtswahl umfassen, ist auch 
erforderlich, um unbegründete Rechtsstreitigkeiten zu verhindern, die darauf abzielen, die Beteiligung der 
Öffentlichkeit zu unterdrücken. Daher wird empfohlen, eine neue Regelung in die Rom-II-Verordnung 
aufzunehmen, mit der die nationalen Rechtswahlregeln für Verleumdungsfälle harmonisiert würden. Es wird 
vorgeschlagen, sich in erster Linie auf die engste Verbindung mit der Veröffentlichung und ihrem Publikum zu 
konzentrieren, d. h. auf das Recht des Ortes, an den sich die Veröffentlichung richtet. 

Angesichts der beispiellosen Herausforderungen für Rechtsstaatlichkeit und Demokratie, vor denen die 
Europäische Union steht, ist die Annahme von Rechtsvorschriften gegen SLAPP-Klagen ein besonders 
dringendes Anliegen. Reformen, mit denen die zentrale Rolle von Journalisten, nichtstaatlichen Organisationen 
und der Zivilgesellschaft bei der Wahrung der Rechtsstaatlichkeit anerkannt wird, würden einen sinnvollen 
Beitrag zur Förderung demokratischer Werte leisten, wo so viele andere Versuche gescheitert sind.  
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